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§ 4 Bgld. FG
 Bgld. FG - Burgenländisches Forstausführungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.10.2024

(1) Dem Antrag auf Erteilung der Errichtungsbewilligung ist ein Projekt anzuschließen, das folgendes zu enthalten hat:

a) eine zeichnerische Darstellung in dreifacher Ausfertigung, die die Lage und den Umfang der Windschutzanlagen

und des Windschutzgebietes bzw. der zu schützenden Anlagen und Objekte genau bezeichnet, und die im

Maßstab der Katastralmappe anzulegen ist;

b) eine schriftliche Darstellung des Bewuchses, der für die Windschutzanlagen vorgesehen ist;

c) ein Verzeichnis jener Grundstücke und ihrer Eigentümer, die durch die Windschutzanlagen direkt betro<en

werden unter Angabe der in Anspruch genommenen Fläche;

d) einen Kostenvoranschlag;

e) einen technischen Bericht, in dem die erforderlichen technischen und forstlichen Maßnahmen anschaulich

dargestellt sind.

(2) Zur Erstellung von Projekten sind die Forstwirte der Behörden und der Agrarbehörde im Rahmen ihres sachlichen

und örtlichen Dienstbereiches, die leitenden Forstorgane und sonstige Forstwirte und Förster für diese Betriebe sowie

Ingenieurkonsulenten für Forstwirtschaft und Zivilingenieure für Forstwirtschaft befugt.
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